
Außenwirtschaftsmonopol Art. 9

Finanzverwaltung in den Apparat der allgemeinen Verwaltung eingegliedert. Die Aufga
ben der Deutschen Zentralfinanzdirektion wurden vom Ministerium der Finanzen, die 
Aufgaben der Landesfinanzdirektionen und der Finanzämter von den Unterabteilungen 
Abgaben in den Abteilungen Finanzen der örtlichen Räte übernommen. Letztere sind auch 
zuständig für den Einzug der Sozialversicherungsbeiträge 211.

Die Aufgaben der Hauptzollämter und Zollämter wurden zunächst auf das am 
28.8.1952 gebildete Amt für Zoll und Kontrolle des Warenverkehrs (AZKW)212 über
tragen. Im Zollgesetz vom 28.3.1962 213, das am 30.4.1962 in Kraft trat, wird das Amt als 
Zollverwaltung bezeichnet. Diese erhebt nicht nur die Zölle, sondern kontrolliert auch die 
Ein- und Ausfuhr von Waren und den grenzüberschreitenden Devisen- und Geldverkehr. 
Ihr stehen umfangreiche Kompetenzen zur Kontrolle und Durchsuchung, einschließlich 
der körperlichen Durchsuchung von Personen, zu. Sie ist zentrales Organ mit nachgeord- 
neten Dienststellen (Zolldienststellen), also nicht in die allgemeine Verwaltung eingeglie
dert. Sie hat Untersuchungsorgane im Sinne der StPO 214. Die Zollverwaltung untersteht 
dem Minister für Außenhandel (s. Rz. 108 ff. zu Art. 9).

Das Zollgebiet wird vom Territorium der DDR gebildet. Es wird von der Zollgrenze 
umschlossen, die mit der Staatsgrenze (einschließlich der Demarkationslinien gegenüber 
der Bundesrepublik und Berlin [West]) übereinstimmt (§ 1 Zollgesetz). Zollexklaven 
und -inklaven gibt es nicht.
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